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Trike mit Wohnanhänger 
 
Der Biker (T1) wird mit seinem Trike im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle 
auf der B 55 angehalten und überprüft.  
 

 
 
Dabei händigt der Fahrer (T1) den einschreitenden Polizeibeamten seinen Führer-
schein und die Zulassungsbescheinigungen für das Trike und den Wohnanhänger 
aus.  
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Aufgabe: Beurteilen Sie den Sachverhalt aus fahrerlaubnisrechtlicher Sicht. 
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1 Vorprüfung 
 
Zunächst ist zu prüfen, ob die FeV in der seit 24.08.2017 geltenden Fassung 
Anwendung findet? 
 
Hierzu ist das Erteilungsdatum des vorgelegten Führerscheins zu ermitteln. Im 
vorliegenden Fall wurden die Fahrerlaubnisklassen am 16.10.2017 erteilt. Das 
Ausstellungsdatum lautet: 18.04.2017. Das Führerscheinmuster entspricht der FeV in 
der seit 19.01.2013 geltenden Fassung. Aufgrund des Erteilungsdatums ergibt sich, 
dass die FeV2017 einschlägig ist.  
 
Bei neuen Scheckkartenführerscheinen (also solchen, die wie im vorliegenden Fall 
ab 19.01.2013 ausgegeben werden), ergibt sich der aktuelle Berechtigungsumfang 
aus dem vorgelegten Führerscheindokument. Entscheidend ist also die dortige 
Eintragung der Fahrerlaubnisklassen ggf. mit Schlüsselzahl(en).  
 
Fraglich ist, ob die Fahrerlaubnisklasse B i.S.d. FeV2017 für das Führen des 
genannten Trikes ausreichend ist? 
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2 Grundsatz der Fahrerlaubnispflicht  
 
Gemäß § 2 I Nr. 1 StVG bedarf derjenige, der auf öffentlichen Straßen(2.1) ein Kfz(2.2) 
führt(2.3) der Erlaubnis (Fahrerlaubnis) der zuständigen Behörde (Fahrerlaubnis-
behörde). 
 
 
2.1  Öffentlicher Verkehrsraum 
 
Definition 
 

Öffentlich i.S.d. Straßenverkehrsrechts sind zum einen alle nach dem 
Wegerecht des Bundes und der Länder dem allgemeinen Verkehr 
gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (= öffentlich-rechtlicher 
Verkehrsraum); zum anderen gehören auch die Verkehrsflächen dazu, 
auf denen ohne Rücksicht auf eine verwaltungsrechtliche Widmung oder 
auf die Eigentumsverhältnisse (Privatgrundstück) auf Grund aus-
drücklicher oder stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtigten 
die Benutzung durch einen unbestimmten Personenkreis zugelassen ist 
(= tatsächlich-öffentlicher Verkehrsraum). 
Öffentlicher Verkehrsraum ist gegeben, wenn die Benutzung der in 
Rede stehenden Fläche zu Verkehrszwecken für jedermann oder einer 
allgemein bestimmten Personengruppe dauernd oder zeitweise möglich 
ist und auch tatsächlich und nicht nur gelegentlich von jedermann oder 
einer allgemein bestimmten Personengruppe benutzt wird. 
 

(T1) wird im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der B 55 angehalten 
und überprüft. Aufgrund dieser Formulierung ist die Annahme öffentlichen 
Verkehrsraums hinreichend gerechtfertigt. 
 
 
2.2  Kraftfahrzeug 
 
Definition Als Kfz gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt 

werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein (Legaldefinition § 1 II 
StVG). 
 

Bei dem in Rede stehenden Trike handelt es sich zweifelsohne um ein Kfz. 
 
 
2.3  Führen eines Kfz 
 
Definition Ein Fahrzeug führt, wer es selbst unter bestimmungsgemäßer 

Anwendung seiner Antriebskräfte unter eigener Allein- oder 
Mitverantwortung in Bewegung setzt, um es unter Handhabung seiner 
technischen Vorrichtungen während der Fahrbewegung durch den 
Verkehrsraum ganz oder wenigstens zum Teil zu leiten. 
Minimalbewegung ist erforderlich. 
 

Im vorliegenden Sachverhalt lenkt (T1) das Trike unter bestimmungsgemäßer 
Anwendung der Antriebskräfte dieses Fahrzeugs. Da er alleine unterwegs ist, führt er 
es zudem in Alleinverantwortung. (T1) führt das Kfz i.S.d. Definition. 
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2.4  Erlaubnis- und Ausweispflicht  
 
Inwieweit zum Führen eines Kfz eine Fahrerlaubnis erforderlich ist, ergibt sich aus § 
2 StVG und den ihn ausführenden Vorschriften der §§ 4 ff. FeV. Danach bedarf 
grundsätzlich jeder, der auf öffentlichen Straßen ein Kfz führt, der (Fahr-) Erlaubnis 
der zuständigen Behörde. Wer das Kfz einer Klasse führt, für die seine Fahrerlaubnis 
nicht gilt, führt es i.S.d. § 21 StVG ohne Fahrerlaubnis.  
 
Die hier einschlägigen Tatbestandsmerkmale wurden bereits oben zutreffend geprüft. 
 
In „Umkehr“ der Vorschrift des § 2 I StVG stellt § 1 FeV klar, dass zum Verkehr auf 
öffentlichen Straßen jeder zugelassen ist, soweit nicht für die Zulassung zu einzelnen 
Verkehrsarten eine Erlaubnis vorgeschrieben ist.  
 
 
 
3  Ausnahmen von der Fahrerlaubnispflicht 
 
Letzteres ergibt sich aus § 4 I FeV. Gleichzeitig beschreibt diese Vorschrift 
abschließend die Ausnahmetatbestände (§ 4 I Satz 2 Nr. 1-3 FeV).  
 
Im vorliegenden Fall liegt jedoch ersichtlich kein Ausnahmetatbestand des § 4 I FeV 
vor.  
 
 
 
4  Einteilung der Fahrerlaubnisklassen 
 
Die Klasseneinteilung ergibt sich aus § 6 I FeV. Danach berechtigt die 
Fahrerlaubnisklasse B zum Führen von Kfz –ausgenommen Kfz der Klassen AM, A1, 
A2 und A- mit einer zGM von nicht mehr als 3500 kg auch mit Anhänger von nicht 
mehr als 750 kg.  
 
Bei dem in Rede stehenden Trike handelt es sich um ein dreirädriges Kfz der Klasse 
L5e mit einem Hubraum von 1596 ccm, einer bbH von 170 km/h und einer Leistung 
von 85 kW. Trikes sind Kfz mit drei symmetrisch angeordneten Rädern (= einer 
einspurigen Achse vorne und einer mehrspurigen Achse hinten). Trikes stellen daher 
mehrspurige Kfz dar (Hinterachse mit zwei Rädern in Pkw-Dimension). 
 
Gemäß Artikel 4 III der 3. Führerscheinrichtlinie werden Krafträder und dreirädrige 
Kfz den Klassen A1, A2 und A zugeschlagen:  

- Als Kraftrad gilt jedes zweirädrige Kfz mit und ohne Beiwagen i.S.d. Artikels 1 
II lit. b) der Richtlinie 2002/24/EG (Klasse L3e und L4e). Als dreirädriges Kfz 
gilt jedes mit drei symmetrisch angeordneten Rädern ausgestattete Kfz i.S.d. 
Artikels 1 II lit. c) der Richtlinie 2002/24/EG (Klasse L5e). 

 
Nach § 6 I FeV umfasst die Klasse A  

- Krafträder ohne Beiwagen (Klasse L3e) oder mit Beiwagen (Klasse L4e) mit 
einem Hubraum von mehr als 50 ccm oder mit einer bbH von mehr als 45 
km/h 

- dreirädrige Kfz (Klasse L5e) mit 
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o einer Leistung von mehr als 15 kW 
o symmetrisch angeordneten Rädern und einem Hubraum von mehr als 

50 ccm bei Verbrennungsmotoren oder einer bbH von mehr als 45 km/h 
und einer Leistung von mehr als 15 kW 

 
Allerdings wurde die genannte Richtlinie zum 1.1.2016 durch die VO (EU) 
Nr. 168/2013 aufgehoben und ersetzt. Bezugnahmen auf die aufgehobenen 
Richtlinien gelten gemäß Artikel 81 II VO (EU) Nr. 168/2013 als Bezugnahmen auf 
diese Verordnung und sind in Bezug auf die ex-Richtlinie 2002/24/EG nach Maßgabe 
der Entsprechungstabelle in Anhang IX zu lesen.1 Artikel 1 II der ex-Richtlinie 
2002/24/EG entspricht demnach Artikel 4 VO (EU) Nr. 168/2013.  
 
Aufgrund der korrespondierenden Vorschrift zu Klasse B ist es untersagt, dreirädrige 
Kfz mit der Fahrerlaubnisklasse B führen zu dürfen. Daher bedarf es zum Führen 
solcher Kfz grundsätzlich der Klasse A. 
 
Artikel 6 III lit. a) der 3. Führerscheinrichtlinie ermöglicht den Mitgliedstaaten auf 
ihrem Hoheitsgebiet den Einschluss dreirädriger Kfz […] in die Fahrerlaubnisklasse 
B.2 Von dieser Möglichkeit hat der Verordnungsgeber mit Wirkung vom 28.12.20163 
Gebrauch gemacht. Die Fahrerlaubnisklasse B wird [danach gemäß § 6 IIIa FeV] 
auch erteilt zum Führen von dreirädrigen Kfz im Inland, im Falle eines Kfz mit einer 
Motorleistung von mehr als 15 kW jedoch nur, soweit der Inhaber der Fahrerlaubnis 
mindestens 21 Jahre alt ist. Einer zusätzlichen Eintragung oder einer Neuausstellung 
des Führerscheins bedarf es hierzu nicht. 
 
Allerdings handhaben die Fahrerlaubnisbehörden diese Fälle unterschiedlich. Der 
nachfolgend abgebildete Führerschein verfügt über die Schlüsselzahl 194 zu Klasse 
B, welche ebenfalls mit Wirkung vom 28.12.2016 in die Anlage 9 eingefügt wurde.4 
 

 
 
Diese Schlüsselzahl hat den im letzten Absatz zitierten Wortlaut zum Inhalt. 
 
Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Trike mit einer Motorleistung von mehr 
als 15 kW; der Fahrerlaubnisinhaber ist dabei älter als 21 Jahre. 
 
(T1) besitzt also die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Trikes. 
                                            
1 Vgl. amtl. Begr. (BR-Drs. 417/2017, 35 f.) zur 12. ÄndVOFeV v. 14.8.2017 (BGBl. 2017 I 3232).  
2  Amtl. Begr. (BR-Drs. 253/2016, S. 29) zur 11. ÄndVO-FeV vom 21.12.2016 (BGBl. I., 3083). 
3  Eingefügt durch die 11. ÄndVO-FeV vom 21.12.2016 (BGBl. I., 3083). 
4  11. ÄndVO-FeV vom 21.12.2016 (BGBl. I., 3083). 
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Fraglich ist jedoch, ob sich durch den Anhängerbetrieb aus fahrerlaubnisrechtlicher 
Sicht etwas anderes ergibt. 
 
Dreirädrige Kfz der genannten Größe erfordern grundsätzlich die Fahrerlaubnis-
klasse A.  
§ 6 IIIa FeV ist demgegenüber nachrangig. Das ergibt sich aus der Formulierung des 
§ 6 I FeV zu Klasse B („Kfz  - ausgenommen Kfz der Klasse [u.a.] A“). Bei der 
Zuweisung dreirädriger Kfz zur Klasse B handelt es sich lediglich um eine den 
Mitgliedstaaten eingeräumte Möglichkeit. Die zugehörige nationale Vorschrift wurde 
erst 2016 nachträglich eingeführt. 
 
Ein etwaiger Anhängerbetrieb ist in allen Zweiradklassen fahrerlaubnisrechtlich 
unbeachtlich: Die Tatsache, dass das Mitführen eines Anhängers in der FeV 
diesbezüglich nicht erwähnt wird, führt für sich alleine zu keinem anderen Ergebnis.5 
Es gibt keine zugehörige Klasse E. Hinter Zweirädern dürfen Anhänger mit der 
jeweiligen Grund-Fahrerlaubnisklasse mitgeführt werden. Dabei spielt weder die 
Leermasse noch die zGM oder die Anzahl der Achsen eine Rolle. Die in der 
amtlichen Begründung6 zur FeV dargestellte gegenteilige Meinung ist seitens des 
BMV7 zwischenzeitlich revidiert worden. 
 
Wenn aber Trikes auch mit einem Anhänger mit der Fahrerlaubnisklasse A geführt 
werden dürfen, dann muss dies auch für die Klasse B gelten, denn insofern umfasst 
die aufgrund Artikel 6 III lit. a) der 3. Führerscheinrichtlinie bzw. § 6 IIIa FeV 
zusätzlich eröffnete Möglichkeit dann auch den gesamten Berechtigungsumfang der 
Klasse A hinsichtlich der dreirädrigen Kfz. 
 
Somit ist (T1) im Besitz der zum Führen dieser Fahrzeugkombination erforderlichen 
Fahrerlaubnisklasse. 
 
Hinweis:  
Im Übrigen ist in Klasse B jeglicher Anhängerbetrieb bis 750 kg mitumfasst. 
 
Hinweis:  
Ausweislich der Zulassungsbescheinigung darf hinter dem Trike ein Anhänger von höchstens 280 kg mitgeführt 
werden. Der hier verwendete Anhänger hat eine zGM von 750 kg. Allerdings versteht man unter der Anhängelast 
jede hinter einem Kfz mitgeführte Last. § 42 I StVZO meint die tatsächlich gezogene Anhängelast, nicht die zGM 
des Anhängers.8 Fahrerlaubnisrechtlich ist eine etwaige ordnungswidrige Überschreitung der Anhängelast 
ohnehin irrelevant. 
 
 
 
5  Mitführ- und Aushändigungspflicht  des  Führerscheines 
 
Die Fahrerlaubnis ist gemäß § 4 II FeV durch eine gültige amtliche Bescheinigung 
(Führerschein) nachzuweisen. 
 
Der Führerschein ist beim Führen von Kfz mitzuführen und zuständigen Personen 
auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. 
 
 
                                            
5  Dauer/Glowalla /Brauckmann/Böhne, S. 81; Heiler/Jagow/Tschöpe VD 2013, 128; Huppertz NZV 2013, 375. 
6  VkBl. 1998, 982 (1051). 
7  BLFA-Sitzung 1/2012 am 21./22.03.2012, Ergebnis TOP 4.2. 
8  Hentschel/König/Dauer, Rn. 1 zu § 42 StVZO. 
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Allgemeiner 
Hinweis 

Wird der Führerschein nicht mitgeführt oder zuständigen Personen auf 
Verlangen nicht zur Prüfung ausgehändigt, begeht der Kraftfahrzeug-
führer lediglich eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 4 II FeV i.V.m. § 75 Nr. 
4 FeV i.V.m. § 24 StVG (BKat Nr. 168; TBNR 204100 bzw. 204106; VG 
10,- €); die Fahrerlaubnis selbst bleibt unangetastet. 
 

Dieser Verpflichtung ist (T1) nachgekommen.  
 
 
 
6  Besonderheiten 
 
Entfällt 
 
 
 
7  Ergebnis 
 
(T1) ist somit im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis Klasse B. 
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Trike mit Wohnanhänger 
 
Der Biker (T2) wird mit seinem Trike im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle 
auf der B 55 angehalten und überprüft.  
 

 
 
Dabei händigt der Fahrer (T2) den einschreitenden Polizeibeamten seinen 
Führerschein und die Zulassungsbescheinigungen für das Trike und den 
Wohnanhänger aus.  



Übungsklausur 10.2 zum Fahrerlaubnisrecht 
 

Seite - 11 - 
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Aufgabe: Beurteilen Sie den Sachverhalt aus fahrerlaubnisrechtlicher Sicht. 
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1 Vorprüfung 
 
Zunächst ist zu prüfen, ob die FeV in der seit 24.08.2017 geltenden Fassung 
Anwendung findet? 
 
Hierzu ist das Erteilungsdatum des vorgelegten Führerscheins zu ermitteln. Im 
vorliegenden Fall wurden die Fahrerlaubnisklassen am 25.05.2013 erteilt. Das 
Ausstellungsdatum lautet ebenfalls auf den 25.05.2013. Das Führerscheinmuster 
entspricht der FeV in der seit 19.01.2013 geltenden Fassung. Aufgrund des 
Erteilungsdatums ergibt sich, dass die FeV2013 einschlägig ist.  
 
Bei neuen Scheckkartenführerscheinen (also solchen, die wie im vorliegenden Fall 
ab 19.01.2013 ausgegeben werden), ergibt sich der aktuelle Berechtigungsumfang 
aus dem vorgelegten Führerscheindokument. Entscheidend ist also die dortige 
Eintragung der Fahrerlaubnisklassen ggf. mit Schlüsselzahl(en).  
 
Fraglich ist, ob die Fahrerlaubnisklasse B i.S.d. FeV2017 für das Führen des 
genannten Trikes ausreichend ist? 
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2 Grundsatz der Fahrerlaubnispflicht  
 
Gemäß § 2 I Nr. 1 StVG bedarf derjenige, der auf öffentlichen Straßen(2.1) ein Kfz(2.2) 
führt(2.3) der Erlaubnis (Fahrerlaubnis) der zuständigen Behörde (Fahrerlaubnis-
behörde). 
 
 
2.1  Öffentlicher Verkehrsraum 
 
Definition 
 

Öffentlich i.S.d. Straßenverkehrsrechts sind zum einen alle nach dem 
Wegerecht des Bundes und der Länder dem allgemeinen Verkehr 
gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (= öffentlich-rechtlicher 
Verkehrsraum); zum anderen gehören auch die Verkehrsflächen dazu, 
auf denen ohne Rücksicht auf eine verwaltungsrechtliche Widmung oder 
auf die Eigentumsverhältnisse (Privatgrundstück) auf Grund aus-
drücklicher oder stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtigten 
die Benutzung durch einen unbestimmten Personenkreis zugelassen ist 
(= tatsächlich-öffentlicher Verkehrsraum). 
Öffentlicher Verkehrsraum ist gegeben, wenn die Benutzung der in 
Rede stehenden Fläche zu Verkehrszwecken für jedermann oder einer 
allgemein bestimmten Personengruppe dauernd oder zeitweise möglich 
ist und auch tatsächlich und nicht nur gelegentlich von jedermann oder 
einer allgemein bestimmten Personengruppe benutzt wird. 
 

(T2) wird im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der B 55 angehalten 
und überprüft. Aufgrund dieser Formulierung ist die Annahme öffentlichen 
Verkehrsraums hinreichend gerechtfertigt. 
 
 
2.2  Kraftfahrzeug 
 
Definition Als Kfz gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt 

werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein (Legaldefinition § 1 II 
StVG). 
 

Bei dem in Rede stehenden Trike handelt es sich zweifelsohne um ein Kfz. 
 
 
2.3  Führen eines Kfz 
 
Definition Ein Fahrzeug führt, wer es selbst unter bestimmungsgemäßer 

Anwendung seiner Antriebskräfte unter eigener Allein- oder 
Mitverantwortung in Bewegung setzt, um es unter Handhabung seiner 
technischen Vorrichtungen während der Fahrbewegung durch den 
Verkehrsraum ganz oder wenigstens zum Teil zu leiten. 
Minimalbewegung ist erforderlich. 
 

Im vorliegenden Sachverhalt lenkt (T2) das Trike unter bestimmungsgemäßer 
Anwendung der Antriebskräfte dieses Fahrzeugs. Da er alleine unterwegs ist, führt er 
es zudem in Alleinverantwortung. (T2) führt das Kfz i.S.d. Definition. 
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2.4  Erlaubnis- und Ausweispflicht  
 
Inwieweit zum Führen eines Kfz eine Fahrerlaubnis erforderlich ist, ergibt sich aus § 
2 StVG und den ihn ausführenden Vorschriften der §§ 4 ff. FeV. Danach bedarf 
grundsätzlich jeder, der auf öffentlichen Straßen ein Kfz führt, der (Fahr-) Erlaubnis 
der zuständigen Behörde. Wer das Kfz einer Klasse führt, für die seine Fahrerlaubnis 
nicht gilt, führt es i.S.d. § 21 StVG ohne Fahrerlaubnis.  
 
Die hier einschlägigen Tatbestandsmerkmale wurden bereits oben zutreffend geprüft. 
 
In „Umkehr“ der Vorschrift des § 2 I StVG stellt § 1 FeV klar, dass zum Verkehr auf 
öffentlichen Straßen jeder zugelassen ist, soweit nicht für die Zulassung zu einzelnen 
Verkehrsarten eine Erlaubnis vorgeschrieben ist.  
 
 
 
3  Ausnahmen von der Fahrerlaubnispflicht 
 
Letzteres ergibt sich aus § 4 I FeV. Gleichzeitig beschreibt diese Vorschrift 
abschließend die Ausnahmetatbestände (§ 4 I Satz 2 Nr. 1-3 FeV).  
 
Im vorliegenden Fall liegt jedoch ersichtlich kein Ausnahmetatbestand des § 4 I FeV 
vor.  
 
 
 
4  Einteilung der Fahrerlaubnisklassen 
 
Die Klasseneinteilung ergibt sich aus § 6 I FeV. Danach berechtigt die 
Fahrerlaubnisklasse B zum Führen von Kfz –ausgenommen Kfz der Klassen AM, A1, 
A2 und A- mit einer zGM von nicht mehr als 3500 kg auch mit Anhänger von nicht 
mehr als 750 kg.  
 
Bei dem in Rede stehenden Trike handelt es sich um ein dreirädriges Kfz der Klasse 
L5e mit einem Hubraum von 1596 ccm, einer bbH von 170 km/h und einer Leistung 
von 85 kW. Trikes sind Kfz mit drei symmetrisch angeordneten Rädern (= einer 
einspurigen Achse vorne und einer mehrspurigen Achse hinten). Trikes stellen daher 
mehrspurige Kfz dar (Hinterachse mit zwei Rädern in Pkw-Dimension). 
 
Gemäß Artikel 4 III der 3. Führerscheinrichtlinie werden Krafträder und dreirädrige 
Kfz den Klassen A1, A2 und A zugeschlagen:  

- Als Kraftrad gilt jedes zweirädrige Kfz mit und ohne Beiwagen i.S.d. Artikels 1 
II lit. b) der Richtlinie 2002/24/EG (Klasse L3e und L4e). Als dreirädriges Kfz 
gilt jedes mit drei symmetrisch angeordneten Rädern ausgestattete Kfz i.S.d. 
Artikels 1 II lit. c) der Richtlinie 2002/24/EG (Klasse L5e). 

 
Nach § 6 I FeV umfasst die Klasse A  

- Krafträder ohne Beiwagen (Klasse L3e) oder mit Beiwagen (Klasse L4e) mit 
einem Hubraum von mehr als 50 ccm oder mit einer bbH von mehr als 45 
km/h 

- dreirädrige Kfz (Klasse L5e) mit 
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o einer Leistung von mehr als 15 kW 
o symmetrisch angeordneten Rädern und einem Hubraum von mehr als 

50 ccm bei Verbrennungsmotoren oder einer bbH von mehr als 45 km/h 
und einer Leistung von mehr als 15 kW 

 
Allerdings wurde die genannte Richtlinie zum 1.1.2016 durch die VO (EU) 
Nr. 168/2013 aufgehoben und ersetzt. Bezugnahmen auf die aufgehobenen 
Richtlinien gelten gemäß Artikel 81 II VO (EU) Nr. 168/2013 als Bezugnahmen auf 
diese Verordnung und sind in Bezug auf die ex-Richtlinie 2002/24/EG nach Maßgabe 
der Entsprechungstabelle in Anhang IX zu lesen.1 Artikel 1 II der ex-Richtlinie 
2002/24/EG entspricht demnach Artikel 4 VO (EU) Nr. 168/2013.  
 
Aufgrund der korrespondierenden Vorschrift zu Klasse B ist es untersagt, dreirädrige 
Kfz mit der Fahrerlaubnisklasse B führen zu dürfen. Daher bedarf es zum Führen 
solcher Kfz grundsätzlich der Klasse A. 
 
Artikel 6 III lit. a) der 3. Führerscheinrichtlinie ermöglicht den Mitgliedstaaten auf 
ihrem Hoheitsgebiet den Einschluss dreirädriger Kfz […] in die Fahrerlaubnisklasse 
B.2 Von dieser Möglichkeit hat der Verordnungsgeber mit Wirkung vom 28.12.20163 
Gebrauch gemacht. Die Fahrerlaubnisklasse B wird [danach gemäß § 6 IIIa FeV] 
auch erteilt zum Führen von dreirädrigen Kfz im Inland, im Falle eines Kfz mit einer 
Motorleistung von mehr als 15 kW jedoch nur, soweit der Inhaber der Fahrerlaubnis 
mindestens 21 Jahre alt ist. Einer zusätzlichen Eintragung oder einer Neuausstellung 
des Führerscheins bedarf es hierzu nicht. 
Im vorliegenden Fall handelt es sich zwar um ein Trike mit einer Motorleistung von 
mehr als 15 kW; der Fahrerlaubnisinhaber ist dabei älter als 21 Jahre. 
Jedoch wird die Fahrerlaubnisklasse B auch zum Führen von dreirädrigen Kfz erst 
seit dem 28.12.2016 erteilt. Im vorliegenden Fall erhielt (T2) seine Fahrerlaubnis 
bereits 2013. Somit ist die Regelung des § 6 IIIa FeV auf ihn nicht anwendbar. 
 
Zwischenergebnis:  
 
(T2) ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Damit ist gleichzeitig auch 
eine Prüfung des Anhängerbetriebs an dieser Stelle obsolet. 
 
 
 
5  Mitführ- und Aushändigungspflicht  des  Führerscheines 
 
Die Fahrerlaubnis ist gemäß § 4 II FeV durch eine gültige amtliche Bescheinigung 
(Führerschein) nachzuweisen. 
 
Der Führerschein ist beim Führen von Kfz mitzuführen und zuständigen Personen 
auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. 
 
Allgemeiner 
Hinweis 

Wird der Führerschein nicht mitgeführt oder zuständigen Personen auf 
Verlangen nicht zur Prüfung ausgehändigt, begeht der Kraftfahrzeug-
führer lediglich eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 4 II FeV i.V.m. § 75 Nr. 

                                            
1 Vgl. amtl. Begr. (BR-Drs. 417/2017, 35 f.) zur 12. ÄndVOFeV v. 14.8.2017 (BGBl. 2017 I 3232).  
2  Amtl. Begr. (BR-Drs. 253/2016, S. 29) zur 11. ÄndVO-FeV vom 21.12.2016 (BGBl. I., 3083). 
3  Eingefügt durch die 11. ÄndVO-FeV vom 21.12.2016 (BGBl. I., 3083). 
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4 FeV i.V.m. § 24 StVG (BKat Nr. 168; TBNR 204100 bzw. 204106; VG 
10,- €); die Fahrerlaubnis selbst bleibt unangetastet. 
 

Dieser Verpflichtung ist (T2) nachgekommen.  
 
 
 
6  Besonderheiten 
 
hier:  Fahrerlaubnis nach altem Recht (§ 6 VI FeV2017; § 6 I FeV2013) 
 
Im vorliegenden Fall bieten sich alternativ zwei Lösungswege an:  
 
6.1  § 6 VI Satz 1 FeV2017 i.V.m. § 6 I FeV2013 
 
Fahrerlaubnisse alten Rechts bleiben im Umfang der bisherigen Berechtigung, wie er 
sich aus Anlage 3 ergibt, bestehen und erstrecken sich vorbehaltlich der 
Bestimmungen in § 76 FeV2017 auf den Umfang der ab dem 24.08.2017 geltenden 
Fahrerlaubnisse nach § 6 I FeV2017. 
 
Der Berechtigungsumfang alter Fahrerlaubnisse richtet sich nach der Formulierung 
des § 6 VI FeV2017 jetzt nicht mehr alleine nach den in der FeV2005, FeV1999, StVZO 
oder den Vorschriften der ehemaligen DDR dort beschriebenen alten Fahrerlaubnis-
klassen sondern zusätzlich auch nach dem Ergebnis der Umrechnung in die neuen 
Fahrerlaubnisklassen entsprechend Anlage 3 FeV2017. Dadurch werden sowohl die 
Besitzstandsmehrungen erfasst als auch den geänderten Klassenzuschnitten 
Rechnung getragen. Letzteres wird durch Zuweisung entsprechender Schlüssel-
zahlen der Anlage 9 erreicht. Der neue Berechtigungsumfang ist in Anlage 3 Fev2017 
unter „Fahrerlaubnisklassen (neu)“ ggf. i.V.m. den zugehörigen Schlüsselzahlen 
ausgewiesen. 
 
Damit erlangt die Anlage 3 zentrale Bedeutung für die Besitzstandsregelungen, denn 
sie legt den zumeist erweiterten Umfang der alten Fahrerlaubnis durch Zuweisung 
der entsprechenden neuen Klassen nach der FeV2017 fest. 
 
Im vorliegenden Fall ist (T2) im Besitz u.a. der Fahrerlaubnisklasse B-alt. 
 
Gemäß § 6 VI FeV2017 Anlage 3 erstreckt sich der Berechtigungsumfang sowohl auf 
die in Kap. A, Tabelle III (linke Spalte) aufgeführten einschlägigen alten 
Fahrerlaubnisklassen als auch zusätzlich auf die in der rechten Spalte gelisteten 
neuen Fahrerlaubnisklassen wie folgt:  
 
Alte Fahrerlaubnisklasse Fahrerlaubnisklasse i.S.d. FeV2017 

 
B 194 

 
 
Danach darf der Inhaber der vorgenannten alten Fahrerlaubnis sowohl die Rechte in 
Anspruch nehmen, die ihm die neue FeV2017 bietet als auch diejenigen, die ihm unter 
der Regelung der FeV2013 zustanden. Letztere sind hier durch die Schlüsselzahlen 
zur neuen FeV2017 abgedeckt. 
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Nach Umrechnung darf er die Rechte in Anspruch nehmen, die ihm die neue FeV2017 
bietet.  
Danach berechtigt die Fahrerlaubnisklasse B im Inland auch zum Führen von 
dreirädrigen Kfz. 
 
 
6.2  § 6 VI Satz 2 FeV2017 i.V.m. § 6 IIIa FeV2017 
 
Gemäß § 6 IIIa FeV wird die Fahrerlaubnisklasse B auch erteilt zum Führen von 
dreirädrigen Kfz im Inland, im Falle eines Kfz mit einer Motorleistung von mehr als 15 
kW jedoch nur, soweit der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist. 
 
Diese seit 28.12.2016 geltende Regelung ist über § 6 VI Satz 2 FeV2017 im Wege der 
Besitzstandswahrung auch auf diejenigen Fahrerlaubnisse anwendbar, die ab dem 
19.01.2013 bis zum Ablauf des 27.12.2016 erteilt worden sind.  
 
So verhält sich der Fall hier.  
 
 
6.3  Anhängerbetrieb 
 
(T2) besitzt also die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Trikes. 
 
Fraglich ist jedoch, ob sich durch den Anhängerbetrieb aus fahrerlaubnisrechtlicher 
Sicht etwas anderes ergibt. 
 
Dreirädrige Kfz der genannten Größe erfordern grundsätzlich die Fahrerlaubnis-
klasse A.  
§ 6 IIIa FeV ist demgegenüber nachrangig. Das ergibt sich aus der Formulierung des 
§ 6 I FeV zu Klasse B („Kfz  - ausgenommen Kfz der Klasse [u.a.] A“). Bei der 
Zuweisung dreirädriger Kfz zur Klasse B handelt es sich lediglich um eine den 
Mitgliedstaaten eingeräumte Möglichkeit. Die zugehörige nationale Vorschrift wurde 
erst 2016 nachträglich eingeführt. 
 
Ein etwaiger Anhängerbetrieb ist in allen Zweiradklassen fahrerlaubnisrechtlich 
unbeachtlich: Die Tatsache, dass das Mitführen eines Anhängers in der FeV 
diesbezüglich nicht erwähnt wird, führt für sich alleine zu keinem anderen Ergebnis.4 
Es gibt keine zugehörige Klasse E. Hinter Zweirädern dürfen Anhänger mit der 
jeweiligen Grund-Fahrerlaubnisklasse mitgeführt werden. Dabei spielt weder die 
Leermasse noch die zGM oder die Anzahl der Achsen eine Rolle. Die in der 
amtlichen Begründung5 zur FeV dargestellte gegenteilige Meinung ist seitens des 
BMV6 zwischenzeitlich revidiert worden. 
 
Wenn aber Trikes auch mit einem Anhänger mit der Fahrerlaubnisklasse A geführt 
werden dürfen, dann muss dies auch für die Klasse B gelten, denn insofern umfasst 
die aufgrund Artikel 6 III lit. a) der 3. Führerscheinrichtlinie bzw. § 6 IIIa FeV 

                                            
4  Dauer/Glowalla /Brauckmann/Böhne, S. 81; Heiler/Jagow/Tschöpe VD 2013, 128; Huppertz NZV 2013, 375. 
5  VkBl. 1998, 982 (1051). 
6  BLFA-Sitzung 1/2012 am 21./22.03.2012, Ergebnis TOP 4.2. 
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zusätzlich eröffnete Möglichkeit dann auch den gesamten Berechtigungsumfang der 
Klasse A hinsichtlich der dreirädrigen Kfz. 
 
Somit ist (T2) im Besitz der zum Führen dieser Fahrzeugkombination erforderlichen 
Fahrerlaubnisklasse. 
 
Hinweis:  
Im Übrigen ist in Klasse B jeglicher Anhängerbetrieb bis 750 kg mitumfasst. 
 
Hinweis:  
Ausweislich der Zulassungsbescheinigung darf hinter dem Trike ein Anhänger von höchstens 280 kg mitgeführt 
werden. Der hier verwendete Anhänger hat eine zGM von 750 kg. Allerdings versteht man unter der Anhängelast 
jede hinter einem Kfz mitgeführte Last. § 42 I StVZO meint die tatsächlich gezogene Anhängelast, nicht die zGM 
des Anhängers.7 Fahrerlaubnisrechtlich ist eine etwaige ordnungswidrige Überschreitung der Anhängelast 
ohnehin irrelevant. 
 
 
 
7  Ergebnis 
 
(T2) ist somit im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis Klasse A bzw. B. 
 
 

                                            
7  Hentschel/König/Dauer, Rn. 1 zu § 42 StVZO. 
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Trike mit Wohnanhänger 
 
Der Biker (T3) wird mit seinem Trike im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle 
auf der B 55 angehalten und überprüft.  
 

 
 
Dabei händigt der Fahrer (T3) den einschreitenden Polizeibeamten seinen Führer-
schein und die Zulassungsbescheinigungen für das Trike und den Wohnanhänger 
aus.  



Übungsklausur 10.3 zum Fahrerlaubnisrecht 
  

Seite - 21 - 

 
 
 

 
 

 
 



Übungsklausur 10.3 zum Fahrerlaubnisrecht 
  

Seite - 22 - 

 
 
Aufgabe: Beurteilen Sie den Sachverhalt aus fahrerlaubnisrechtlicher Sicht. 
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1 Vorprüfung 
 
Zunächst ist zu prüfen, ob die FeV in der seit 24.08.2017 geltenden Fassung 
Anwendung findet? 
 
Hierzu ist das Erteilungsdatum des vorgelegten Führerscheins zu ermitteln. Im 
vorliegenden Fall wurden die Fahrerlaubnisklassen am 25.01.2007 erteilt. Das 
Ausstellungsdatum setzen wir hier auch auf den 25.01.2007 fest. Das 
Führerscheinmuster entspricht der FeV in der seit 01.01.1999 geltenden Fassung. 
Aufgrund des Erteilungsdatums ergibt sich, dass die FeV2005 einschlägig ist.  
 
Bei neuen Scheckkartenführerscheinen (also solchen, die wie im vorliegenden Fall 
ab 19.01.2013 ausgegeben werden), ergibt sich der aktuelle Berechtigungsumfang 
aus dem vorgelegten Führerscheindokument. Entscheidend ist also die dortige 
Eintragung der Fahrerlaubnisklassen ggf. mit Schlüsselzahl(en).  
 
Fraglich ist, ob die Fahrerlaubnisklasse B i.S.d. FeV2017 für das Führen des 
genannten Trikes ausreichend ist? 
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2 Grundsatz der Fahrerlaubnispflicht  
 
Gemäß § 2 I Nr. 1 StVG bedarf derjenige, der auf öffentlichen Straßen(2.1) ein Kfz(2.2) 
führt(2.3) der Erlaubnis (Fahrerlaubnis) der zuständigen Behörde (Fahrerlaubnis-
behörde). 
 
 
2.1  Öffentlicher Verkehrsraum 
 
Definition 
 

Öffentlich i.S.d. Straßenverkehrsrechts sind zum einen alle nach dem 
Wegerecht des Bundes und der Länder dem allgemeinen Verkehr 
gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (= öffentlich-rechtlicher 
Verkehrsraum); zum anderen gehören auch die Verkehrsflächen dazu, 
auf denen ohne Rücksicht auf eine verwaltungsrechtliche Widmung oder 
auf die Eigentumsverhältnisse (Privatgrundstück) auf Grund aus-
drücklicher oder stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtigten 
die Benutzung durch einen unbestimmten Personenkreis zugelassen ist 
(= tatsächlich-öffentlicher Verkehrsraum). 
Öffentlicher Verkehrsraum ist gegeben, wenn die Benutzung der in 
Rede stehenden Fläche zu Verkehrszwecken für jedermann oder einer 
allgemein bestimmten Personengruppe dauernd oder zeitweise möglich 
ist und auch tatsächlich und nicht nur gelegentlich von jedermann oder 
einer allgemein bestimmten Personengruppe benutzt wird. 
 

(T3) wird im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der B 55 angehalten 
und überprüft. Aufgrund dieser Formulierung ist die Annahme öffentlichen 
Verkehrsraums hinreichend gerechtfertigt. 
 
 
2.2  Kraftfahrzeug 
 
Definition Als Kfz gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt 

werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein (Legaldefinition § 1 II 
StVG). 
 

Bei dem in Rede stehenden Trike handelt es sich zweifelsohne um ein Kfz. 
 
 
2.3  Führen eines Kfz 
 
Definition Ein Fahrzeug führt, wer es selbst unter bestimmungsgemäßer 

Anwendung seiner Antriebskräfte unter eigener Allein- oder 
Mitverantwortung in Bewegung setzt, um es unter Handhabung seiner 
technischen Vorrichtungen während der Fahrbewegung durch den 
Verkehrsraum ganz oder wenigstens zum Teil zu leiten. 
Minimalbewegung ist erforderlich. 
 

Im vorliegenden Sachverhalt lenkt (T3) das Trike unter bestimmungsgemäßer 
Anwendung der Antriebskräfte dieses Fahrzeugs. Da er alleine unterwegs ist, führt er 
es zudem in Alleinverantwortung. (T3) führt das Kfz i.S.d. Definition. 
 



Übungsklausur 10.3 zum Fahrerlaubnisrecht 
  

Seite - 25 - 

2.4  Erlaubnis- und Ausweispflicht  
 
Inwieweit zum Führen eines Kfz eine Fahrerlaubnis erforderlich ist, ergibt sich aus § 
2 StVG und den ihn ausführenden Vorschriften der §§ 4 ff. FeV. Danach bedarf 
grundsätzlich jeder, der auf öffentlichen Straßen ein Kfz führt, der (Fahr-) Erlaubnis 
der zuständigen Behörde. Wer das Kfz einer Klasse führt, für die seine Fahrerlaubnis 
nicht gilt, führt es i.S.d. § 21 StVG ohne Fahrerlaubnis.  
 
Die hier einschlägigen Tatbestandsmerkmale wurden bereits oben zutreffend geprüft. 
 
In „Umkehr“ der Vorschrift des § 2 I StVG stellt § 1 FeV klar, dass zum Verkehr auf 
öffentlichen Straßen jeder zugelassen ist, soweit nicht für die Zulassung zu einzelnen 
Verkehrsarten eine Erlaubnis vorgeschrieben ist.  
 
 
 
3  Ausnahmen von der Fahrerlaubnispflicht 
 
Letzteres ergibt sich aus § 4 I FeV. Gleichzeitig beschreibt diese Vorschrift 
abschließend die Ausnahmetatbestände (§ 4 I Satz 2 Nr. 1-3 FeV).  
 
Im vorliegenden Fall liegt jedoch ersichtlich kein Ausnahmetatbestand des § 4 I FeV 
vor.  
 
 
 
4  Einteilung der Fahrerlaubnisklassen 
 
Die Klasseneinteilung ergibt sich aus § 6 I FeV. Danach berechtigt die 
Fahrerlaubnisklasse B zum Führen von Kfz –ausgenommen Kfz der Klassen AM, A1, 
A2 und A- mit einer zGM von nicht mehr als 3500 kg auch mit Anhänger von nicht 
mehr als 750 kg.  
 
Bei dem in Rede stehenden Trike handelt es sich um ein dreirädriges Kfz der Klasse 
L5e mit einem Hubraum von 1596 ccm, einer bbH von 170 km/h und einer Leistung 
von 85 kW. Trikes sind Kfz mit drei symmetrisch angeordneten Rädern (= einer 
einspurigen Achse vorne und einer mehrspurigen Achse hinten). Trikes stellen daher 
mehrspurige Kfz dar (Hinterachse mit zwei Rädern in Pkw-Dimension). 
 
Gemäß Artikel 4 III der 3. Führerscheinrichtlinie werden Krafträder und dreirädrige 
Kfz den Klassen A1, A2 und A zugeschlagen:  

- Als Kraftrad gilt jedes zweirädrige Kfz mit und ohne Beiwagen i.S.d. Artikels 1 
II lit. b) der Richtlinie 2002/24/EG (Klasse L3e und L4e). Als dreirädriges Kfz 
gilt jedes mit drei symmetrisch angeordneten Rädern ausgestattete Kfz i.S.d. 
Artikels 1 II lit. c) der Richtlinie 2002/24/EG (Klasse L5e). 

 
Nach § 6 I FeV umfasst die Klasse A  

- Krafträder ohne Beiwagen (Klasse L3e) oder mit Beiwagen (Klasse L4e) mit 
einem Hubraum von mehr als 50 ccm oder mit einer bbH von mehr als 45 
km/h 

- dreirädrige Kfz (Klasse L5e) mit 
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o einer Leistung von mehr als 15 kW 
o symmetrisch angeordneten Rädern und einem Hubraum von mehr als 

50 ccm bei Verbrennungsmotoren oder einer bbH von mehr als 45 km/h 
und einer Leistung von mehr als 15 kW 

 
Allerdings wurde die genannte Richtlinie zum 1.1.2016 durch die VO (EU) 
Nr. 168/2013 aufgehoben und ersetzt. Bezugnahmen auf die aufgehobenen 
Richtlinien gelten gemäß Artikel 81 II VO (EU) Nr. 168/2013 als Bezugnahmen auf 
diese Verordnung und sind in Bezug auf die ex-Richtlinie 2002/24/EG nach Maßgabe 
der Entsprechungstabelle in Anhang IX zu lesen.1 Artikel 1 II der ex-Richtlinie 
2002/24/EG entspricht demnach Artikel 4 VO (EU) Nr. 168/2013.  
 
Aufgrund der korrespondierenden Vorschrift zu Klasse B ist es untersagt, dreirädrige 
Kfz mit der Fahrerlaubnisklasse B führen zu dürfen. Daher bedarf es zum Führen 
solcher Kfz grundsätzlich der Klasse A. 
 
Artikel 6 III lit. a) der 3. Führerscheinrichtlinie ermöglicht den Mitgliedstaaten auf 
ihrem Hoheitsgebiet den Einschluss dreirädriger Kfz […] in die Fahrerlaubnisklasse 
B.2 Von dieser Möglichkeit hat der Verordnungsgeber mit Wirkung vom 28.12.20163 
Gebrauch gemacht. Die Fahrerlaubnisklasse B wird [danach gemäß § 6 IIIa FeV] 
auch erteilt zum Führen von dreirädrigen Kfz im Inland, im Falle eines Kfz mit einer 
Motorleistung von mehr als 15 kW jedoch nur, soweit der Inhaber der Fahrerlaubnis 
mindestens 21 Jahre alt ist. Einer zusätzlichen Eintragung oder einer Neuausstellung 
des Führerscheins bedarf es hierzu nicht. 
Im vorliegenden Fall handelt es sich zwar um ein Trike mit einer Motorleistung von 
mehr als 15 kW; der Fahrerlaubnisinhaber ist dabei älter als 21 Jahre. 
Jedoch wird die Fahrerlaubnisklasse B auch zum Führen von dreirädrigen Kfz erst 
seit dem 28.12.2016 erteilt. Im vorliegenden Fall erhielt (T3) seine Fahrerlaubnis 
bereits 2007. Somit ist die Regelung des § 6 IIIa FeV auf ihn nicht anwendbar. 
 
Zwischenergebnis:  
 
(T3) ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Damit ist gleichzeitig auch 
eine Prüfung des Anhängerbetriebs an dieser Stelle obsolet. 
 
 
 
5  Mitführ- und Aushändigungspflicht  des  Führerscheines 
 
Die Fahrerlaubnis ist gemäß § 4 II FeV durch eine gültige amtliche Bescheinigung 
(Führerschein) nachzuweisen. 
 
Der Führerschein ist beim Führen von Kfz mitzuführen und zuständigen Personen 
auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. 
 
Allgemeiner 
Hinweis 

Wird der Führerschein nicht mitgeführt oder zuständigen Personen auf 
Verlangen nicht zur Prüfung ausgehändigt, begeht der Kraftfahrzeug-
führer lediglich eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 4 II FeV i.V.m. § 75 Nr. 

                                            
1 Vgl. amtl. Begr. (BR-Drs. 417/2017, 35 f.) zur 12. ÄndVOFeV v. 14.8.2017 (BGBl. 2017 I 3232).  
2  Amtl. Begr. (BR-Drs. 253/2016, S. 29) zur 11. ÄndVO-FeV vom 21.12.2016 (BGBl. I., 3083). 
3  Eingefügt durch die 11. ÄndVO-FeV vom 21.12.2016 (BGBl. I., 3083). 
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4 FeV i.V.m. § 24 StVG (BKat Nr. 168; TBNR 204100 bzw. 204106; VG 
10,- €); die Fahrerlaubnis selbst bleibt unangetastet. 
 

Dieser Verpflichtung ist (T3) nachgekommen.  
 
 
 
6  Besonderheiten 
 
hier:  Fahrerlaubnis nach altem Recht (§ 6 VI FeV2017; § 6 I FeV2005) 
 
Fahrerlaubnisse alten Rechts bleiben im Umfang der bisherigen Berechtigung, wie er 
sich aus Anlage 3 ergibt, bestehen und erstrecken sich vorbehaltlich der 
Bestimmungen in § 76 FeV2017 auf den Umfang der ab dem 24.08.2017 geltenden 
Fahrerlaubnisse nach § 6 I FeV2017. 
 
Der Berechtigungsumfang alter Fahrerlaubnisse richtet sich nach der Formulierung 
des § 6 VI FeV2017 jetzt nicht mehr alleine nach den in der FeV2005, FeV1999, StVZO 
oder den Vorschriften der ehemaligen DDR dort beschriebenen alten 
Fahrerlaubnisklassen sondern zusätzlich auch nach dem Ergebnis der Umrechnung 
in die neuen Fahrerlaubnisklassen entsprechend Anlage 3 FeV2017. Dadurch werden 
sowohl die Besitzstandsmehrungen erfasst als auch den geänderten 
Klassenzuschnitten Rechnung getragen. Letzteres wird durch Zuweisung 
entsprechender Schlüsselzahlen der Anlage 9 erreicht. Der neue 
Berechtigungsumfang ist in Anlage 3 Fev2017 unter „Fahrerlaubnisklassen (neu)“ ggf. 
i.V.m. den zugehörigen Schlüsselzahlen ausgewiesen. 
 
Damit erlangt die Anlage 3 zentrale Bedeutung für die Besitzstandsregelungen, denn 
sie legt den zumeist erweiterten Umfang der alten Fahrerlaubnis durch Zuweisung 
der entsprechenden neuen Klassen nach der FeV2017 fest. 
 
Im vorliegenden Fall ist (T3) im Besitz u.a. der Fahrerlaubnisklasse B-alt. 
 
Gemäß § 6 VI FeV2017 Anlage 3 erstreckt sich der Berechtigungsumfang sowohl auf 
die in Kap. A, Tabelle II, lfd. Nr. 4 (linke Spalte) aufgeführten einschlägigen alten 
Fahrerlaubnisklassen als auch zusätzlich auf die in der rechten Spalte gelisteten 
neuen Fahrerlaubnisklassen wie folgt:  
 
Alte Fahrerlaubnisklasse Fahrerlaubnisklasse i.S.d. FeV2005 

 
B AM, A1 (79.03), A1 (79.04), A (79.03), A (79.04), B, L 

 
 
Danach darf der Inhaber der vorgenannten alten Fahrerlaubnis sowohl die Rechte in 
Anspruch nehmen, die ihm die neue FeV2017 bietet als auch diejenigen, die ihm unter 
der Regelung der FeV2005 zustanden. Letztere sind hier durch die Schlüsselzahlen 
zur neuen FeV2017 abgedeckt. 
 
Nach Umrechnung darf er Kfz der Klasse B und auch dreirädrige Kfz gemäß der 
Schlüsselzahl 79.03 und 79.04 nach Anlage 9 FeV führen. Die genannten 
Schlüsselzahlen beschränken den Berechtigungsumfang der Fahrerlaubnisklasse A 
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auf dreirädrige Kfz und solche mit einem Anhänger mit einer zGM von höchstens 750 
kg. 
 
 
 
6.2  Anhängerbetrieb 
 
(T3) besitzt also die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Trikes. 
 
Fraglich ist jedoch, ob sich durch den Anhängerbetrieb aus fahrerlaubnisrechtlicher 
Sicht etwas anderes ergibt. 
 
Die o.g. Schlüsselzahl 79.04 gewährt ihm das Recht, dreirädrige Kfz mit einem 
Anhänger 750 kg zu führen.  
 
Somit ist (T3) im Besitz der zum Führen dieser Fahrzeugkombination erforderlichen 
Fahrerlaubnisklasse. 
 
Hinweis:  
Im Übrigen ist in Klasse B jeglicher Anhängerbetrieb bis 750 kg mitumfasst. 
 
Hinweis:  
Ausweislich der Zulassungsbescheinigung darf hinter dem Trike ein Anhänger von höchstens 280 kg mitgeführt 
werden. Der hier verwendete Anhänger hat eine zGM von 750 kg. Allerdings versteht man unter der Anhängelast 
jede hinter einem Kfz mitgeführte Last. § 42 I StVZO meint die tatsächlich gezogene Anhängelast, nicht die zGM 
des Anhängers.4 Fahrerlaubnisrechtlich ist eine etwaige ordnungswidrige Überschreitung der Anhängelast 
ohnehin irrelevant. 
 
 
 
7  Ergebnis 
 
(T3) ist somit im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis Klasse A bzw. B. 
 
 

                                            
4  Hentschel/König/Dauer, Rn. 1 zu § 42 StVZO. 
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Trike mit Wohnanhänger 
 
Der Biker (T4) wird mit seinem Trike im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle 
auf der B 55 angehalten und überprüft.  
 

 
 
Dabei händigt der Fahrer (T4) den einschreitenden Polizeibeamten seinen Führer-
schein und die Zulassungsbescheinigungen für das Trike und den Wohnanhänger 
aus.  
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Aufgabe: Beurteilen Sie den Sachverhalt aus fahrerlaubnisrechtlicher Sicht. 
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1 Vorprüfung 
 
Zunächst ist zu prüfen, ob die FeV in der seit 24.08.2017 geltenden Fassung 
Anwendung findet? 
 
Hierzu ist das Erteilungsdatum des vorgelegten Führerscheins zu ermitteln. Im 
vorliegenden Fall wurden die Fahrerlaubnisklassen am 05.12.1977 erteilt. Das 
Ausstellungsdatum ist ebenfalls auf den 25.01.2007 datiert. Das Führerscheinmuster 
entspricht der StVZO in der bis 31.12.1998 geltenden Fassung. Aufgrund des 
Erteilungsdatums ergibt sich, dass altes Fahrerlaubnisrecht einschlägig ist.  
 
Fraglich ist, ob die Fahrerlaubnisklasse 3 i.S.d. StVZO für das Führen des genannten 
Trikes ausreichend ist? 
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2 Grundsatz der Fahrerlaubnispflicht  
 
Gemäß § 2 I Nr. 1 StVG bedarf derjenige, der auf öffentlichen Straßen(2.1) ein Kfz(2.2) 
führt(2.3) der Erlaubnis (Fahrerlaubnis) der zuständigen Behörde (Fahrerlaubnis-
behörde). 
 
 
2.1  Öffentlicher Verkehrsraum 
 
Definition 
 

Öffentlich i.S.d. Straßenverkehrsrechts sind zum einen alle nach dem 
Wegerecht des Bundes und der Länder dem allgemeinen Verkehr 
gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (= öffentlich-rechtlicher 
Verkehrsraum); zum anderen gehören auch die Verkehrsflächen dazu, 
auf denen ohne Rücksicht auf eine verwaltungsrechtliche Widmung oder 
auf die Eigentumsverhältnisse (Privatgrundstück) auf Grund aus-
drücklicher oder stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtigten 
die Benutzung durch einen unbestimmten Personenkreis zugelassen ist 
(= tatsächlich-öffentlicher Verkehrsraum). 
Öffentlicher Verkehrsraum ist gegeben, wenn die Benutzung der in 
Rede stehenden Fläche zu Verkehrszwecken für jedermann oder einer 
allgemein bestimmten Personengruppe dauernd oder zeitweise möglich 
ist und auch tatsächlich und nicht nur gelegentlich von jedermann oder 
einer allgemein bestimmten Personengruppe benutzt wird. 
 

(T4) wird im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der B 55 angehalten 
und überprüft. Aufgrund dieser Formulierung ist die Annahme öffentlichen 
Verkehrsraums hinreichend gerechtfertigt. 
 
 
2.2  Kraftfahrzeug 
 
Definition Als Kfz gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt 

werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein (Legaldefinition § 1 II 
StVG). 
 

Bei dem in Rede stehenden Trike handelt es sich zweifelsohne um ein Kfz. 
 
 
2.3  Führen eines Kfz 
 
Definition Ein Fahrzeug führt, wer es selbst unter bestimmungsgemäßer 

Anwendung seiner Antriebskräfte unter eigener Allein- oder 
Mitverantwortung in Bewegung setzt, um es unter Handhabung seiner 
technischen Vorrichtungen während der Fahrbewegung durch den 
Verkehrsraum ganz oder wenigstens zum Teil zu leiten. 
Minimalbewegung ist erforderlich. 
 

Im vorliegenden Sachverhalt lenkt (T4) das Trike unter bestimmungsgemäßer 
Anwendung der Antriebskräfte dieses Fahrzeugs. Da er alleine unterwegs ist, führt er 
es zudem in Alleinverantwortung. (T4) führt das Kfz i.S.d. Definition. 
 



Übungsklausur 10.4 zum Fahrerlaubnisrecht 
 

Seite - 34 - 

2.4  Erlaubnis- und Ausweispflicht  
 
Inwieweit zum Führen eines Kfz eine Fahrerlaubnis erforderlich ist, ergibt sich aus § 
2 StVG und den ihn ausführenden Vorschriften der §§ 4 ff. FeV. Danach bedarf 
grundsätzlich jeder, der auf öffentlichen Straßen ein Kfz führt, der (Fahr-) Erlaubnis 
der zuständigen Behörde. Wer das Kfz einer Klasse führt, für die seine Fahrerlaubnis 
nicht gilt, führt es i.S.d. § 21 StVG ohne Fahrerlaubnis.  
 
Die hier einschlägigen Tatbestandsmerkmale wurden bereits oben zutreffend geprüft. 
 
In „Umkehr“ der Vorschrift des § 2 I StVG stellt § 1 FeV klar, dass zum Verkehr auf 
öffentlichen Straßen jeder zugelassen ist, soweit nicht für die Zulassung zu einzelnen 
Verkehrsarten eine Erlaubnis vorgeschrieben ist.  
 
 
 
3  Ausnahmen von der Fahrerlaubnispflicht 
 
Letzteres ergibt sich aus § 4 I FeV. Gleichzeitig beschreibt diese Vorschrift 
abschließend die Ausnahmetatbestände (§ 4 I Satz 2 Nr. 1-3 FeV).  
 
Im vorliegenden Fall liegt jedoch ersichtlich kein Ausnahmetatbestand des § 4 I FeV 
vor.  
 
 
 
4  Einteilung der Fahrerlaubnisklassen 
 
Die Klasseneinteilung ergibt sich aus § 6 I FeV. Danach berechtigt die 
Fahrerlaubnisklasse B zum Führen von Kfz –ausgenommen Kfz der Klassen AM, A1, 
A2 und A- mit einer zGM von nicht mehr als 3500 kg auch mit Anhänger von nicht 
mehr als 750 kg.  
 
Bei dem in Rede stehenden Trike handelt es sich um ein dreirädriges Kfz der Klasse 
L5e mit einem Hubraum von 1596 ccm, einer bbH von 170 km/h und einer Leistung 
von 85 kW. Trikes sind Kfz mit drei symmetrisch angeordneten Rädern (= einer 
einspurigen Achse vorne und einer mehrspurigen Achse hinten). Trikes stellen daher 
mehrspurige Kfz dar (Hinterachse mit zwei Rädern in Pkw-Dimension). 
 
Gemäß Artikel 4 III der 3. Führerscheinrichtlinie werden Krafträder und dreirädrige 
Kfz den Klassen A1, A2 und A zugeschlagen:  

- Als Kraftrad gilt jedes zweirädrige Kfz mit und ohne Beiwagen i.S.d. Artikels 1 
II lit. b) der Richtlinie 2002/24/EG (Klasse L3e und L4e). Als dreirädriges Kfz 
gilt jedes mit drei symmetrisch angeordneten Rädern ausgestattete Kfz i.S.d. 
Artikels 1 II lit. c) der Richtlinie 2002/24/EG (Klasse L5e). 

 
Nach § 6 I FeV umfasst die Klasse A  

- Krafträder ohne Beiwagen (Klasse L3e) oder mit Beiwagen (Klasse L4e) mit 
einem Hubraum von mehr als 50 ccm oder mit einer bbH von mehr als 45 
km/h 

- dreirädrige Kfz (Klasse L5e) mit 
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o einer Leistung von mehr als 15 kW 
o symmetrisch angeordneten Rädern und einem Hubraum von mehr als 

50 ccm bei Verbrennungsmotoren oder einer bbH von mehr als 45 km/h 
und einer Leistung von mehr als 15 kW 

 
Allerdings wurde die genannte Richtlinie zum 1.1.2016 durch die VO (EU) 
Nr. 168/2013 aufgehoben und ersetzt. Bezugnahmen auf die aufgehobenen 
Richtlinien gelten gemäß Artikel 81 II VO (EU) Nr. 168/2013 als Bezugnahmen auf 
diese Verordnung und sind in Bezug auf die ex-Richtlinie 2002/24/EG nach Maßgabe 
der Entsprechungstabelle in Anhang IX zu lesen.1 Artikel 1 II der ex-Richtlinie 
2002/24/EG entspricht demnach Artikel 4 VO (EU) Nr. 168/2013.  
 
Aufgrund der korrespondierenden Vorschrift zu Klasse B ist es untersagt, dreirädrige 
Kfz mit der Fahrerlaubnisklasse B führen zu dürfen. Daher bedarf es zum Führen 
solcher Kfz grundsätzlich der Klasse A. 
 
Artikel 6 III lit. a) der 3. Führerscheinrichtlinie ermöglicht den Mitgliedstaaten auf 
ihrem Hoheitsgebiet den Einschluss dreirädriger Kfz […] in die Fahrerlaubnisklasse 
B.2 Von dieser Möglichkeit hat der Verordnungsgeber mit Wirkung vom 28.12.20163 
Gebrauch gemacht. Die Fahrerlaubnisklasse B wird [danach gemäß § 6 IIIa FeV] 
auch erteilt zum Führen von dreirädrigen Kfz im Inland, im Falle eines Kfz mit einer 
Motorleistung von mehr als 15 kW jedoch nur, soweit der Inhaber der Fahrerlaubnis 
mindestens 21 Jahre alt ist. Einer zusätzlichen Eintragung oder einer Neuausstellung 
des Führerscheins bedarf es hierzu nicht. 
Im vorliegenden Fall handelt es sich zwar um ein Trike mit einer Motorleistung von 
mehr als 15 kW; der Fahrerlaubnisinhaber ist dabei älter als 21 Jahre. 
Jedoch wird die Fahrerlaubnisklasse B auch zum Führen von dreirädrigen Kfz erst 
seit dem 28.12.2016 erteilt. Im vorliegenden Fall erhielt (T4) seine Fahrerlaubnis 
bereits 1977. Somit ist die Regelung des § 6 IIIa FeV auf ihn nicht anwendbar. 
 
Zwischenergebnis:  
 
(T4) ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Damit ist gleichzeitig auch 
eine Prüfung des Anhängerbetriebs an dieser Stelle obsolet. 
 
 
 
5  Mitführ- und Aushändigungspflicht  des  Führerscheines 
 
Die Fahrerlaubnis ist gemäß § 4 II FeV durch eine gültige amtliche Bescheinigung 
(Führerschein) nachzuweisen. 
 
Der Führerschein ist beim Führen von Kfz mitzuführen und zuständigen Personen 
auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. 
 
Allgemeiner 
Hinweis 

Wird der Führerschein nicht mitgeführt oder zuständigen Personen auf 
Verlangen nicht zur Prüfung ausgehändigt, begeht der Kraftfahrzeug-
führer lediglich eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 4 II FeV i.V.m. § 75 Nr. 

                                            
1 Vgl. amtl. Begr. (BR-Drs. 417/2017, 35 f.) zur 12. ÄndVOFeV v. 14.8.2017 (BGBl. 2017 I 3232).  

2  Amtl. Begr. (BR-Drs. 253/2016, S. 29) zur 11. ÄndVO-FeV vom 21.12.2016 (BGBl. I., 3083). 
3  Eingefügt durch die 11. ÄndVO-FeV vom 21.12.2016 (BGBl. I., 3083). 
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4 FeV i.V.m. § 24 StVG (BKat Nr. 168; TBNR 204100 bzw. 204106; VG 
10,- €); die Fahrerlaubnis selbst bleibt unangetastet. 
 

Dieser Verpflichtung ist (T4) nachgekommen.  
 
 
 
6  Besonderheiten 
 
hier:  Fahrerlaubnis nach altem Recht (§ 6 VI FeV2017; § 5 I StVZO) 
 
Fahrerlaubnisse alten Rechts bleiben im Umfang der bisherigen Berechtigung, wie er 
sich aus Anlage 3 ergibt, bestehen und erstrecken sich vorbehaltlich der 
Bestimmungen in § 76 FeV2017 auf den Umfang der ab dem 24.08.2017 geltenden 
Fahrerlaubnisse nach § 6 I FeV2017. 
 
Der Berechtigungsumfang alter Fahrerlaubnisse richtet sich nach der Formulierung 
des § 6 VI FeV2017 jetzt nicht mehr alleine nach den in der FeV2005, FeV1999, StVZO 
oder den Vorschriften der ehemaligen DDR dort beschriebenen alten 
Fahrerlaubnisklassen sondern zusätzlich auch nach dem Ergebnis der Umrechnung 
in die neuen Fahrerlaubnisklassen entsprechend Anlage 3 FeV2017. Dadurch werden 
sowohl die Besitzstandsmehrungen erfasst als auch den geänderten Klassen-
zuschnitten Rechnung getragen. Letzteres wird durch Zuweisung entsprechender 
Schlüsselzahlen der Anlage 9 erreicht. Der neue Berechtigungsumfang ist in Anlage 
3 Fev2017 unter „Fahrerlaubnisklassen (neu)“ ggf. i.V.m. den zugehörigen Schlüssel-
zahlen ausgewiesen. 
 
Damit erlangt die Anlage 3 zentrale Bedeutung für die Besitzstandsregelungen, denn 
sie legt den zumeist erweiterten Umfang der alten Fahrerlaubnis durch Zuweisung 
der entsprechenden neuen Klassen nach der FeV2017 fest. 
 
Im vorliegenden Fall ist (T4) im Besitz u.a. der Fahrerlaubnisklasse 3-alt. 
 
Gemäß § 6 VI FeV2017 Anlage 3 erstreckt sich der Berechtigungsumfang sowohl auf 
die in Kap. A, Tabelle I, lfd. Nr. 17 (linke Spalte) aufgeführten einschlägigen alten 
Fahrerlaubnisklassen als auch zusätzlich auf die in der rechten Spalte gelisteten 
neuen Fahrerlaubnisklassen wie folgt:  
 
Alte Fahrerlaubnisklasse Fahrerlaubnisklasse i.S.d. FeV2005 

 
B AM, A1 (79.05), A (79.03), A (79.04), B (79.06), C1, 

C1E, CE (79), L 
 

 
Danach darf der Inhaber der vorgenannten alten Fahrerlaubnis sowohl die Rechte in 
Anspruch nehmen, die ihm die neue FeV2017 bietet als auch diejenigen, die ihm unter 
der Regelung der StVZO zustanden. Letztere sind hier durch die Schlüsselzahlen zur 
neuen FeV2017 abgedeckt. 
 
Nach Umrechnung darf er Kfz der Klasse B und auch dreirädrige Kfz gemäß der 
Schlüsselzahl 79.03 und 79.04 nach Anlage 9 FeV führen. Die genannten 
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Schlüsselzahlen beschränken den Berechtigungsumfang der Fahrerlaubnisklasse A 
auf dreirädrige Kfz und solche mit einem Anhänger mit einer zGM von höchstens 750 
kg. 
 
 
 
6.2  Anhängerbetrieb 
 
(T4) besitzt also die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Trikes. 
 
Fraglich ist jedoch, ob sich durch den Anhängerbetrieb aus fahrerlaubnisrechtlicher 
Sicht etwas anderes ergibt. 
 
Die o.g. Schlüsselzahl 79.04 gewährt ihm das Recht, dreirädrige Kfz mit einem 
Anhänger 750 kg zu führen.  
 
Somit ist (T4) im Besitz der zum Führen dieser Fahrzeugkombination erforderlichen 
Fahrerlaubnisklasse. 
 
Hinweis:  
Im Übrigen ist in Klasse B jeglicher Anhängerbetrieb bis 750 kg mitumfasst. 
 
Hinweis:  
Ausweislich der Zulassungsbescheinigung darf hinter dem Trike ein Anhänger von höchstens 280 kg mitgeführt 
werden. Der hier verwendete Anhänger hat eine zGM von 750 kg. Allerdings versteht man unter der Anhängelast 
jede hinter einem Kfz mitgeführte Last. § 42 I StVZO meint die tatsächlich gezogene Anhängelast, nicht die zGM 
des Anhängers.4 Fahrerlaubnisrechtlich ist eine etwaige ordnungswidrige Überschreitung der Anhängelast 
ohnehin irrelevant. 
 
 
 
7  Ergebnis 
 
(T4) ist somit im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis Klasse A bzw. B. 
 
 

                                            
4  Hentschel/König/Dauer, Rn. 1 zu § 42 StVZO. 
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